
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2011/2/22 8Ob4/11p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.2011

Norm

MRG §12a Abs3

Rechtssatz

Eine ordnungsgemäße Anzeige nach § 12a Abs 3 MRG liegt nur vor, wenn sie durch die vertretungsbefugten Organe

der Gesellschaft erfolgt und die eindeutige Feststellung des Machtwechsels in der Gesellschaft ermöglicht. Eine

Verletzung der Anzeigepflicht ist der Gesellschaft zuzurechnen.

Entscheidungstexte

8 Ob 4/11p
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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